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1. Intention der LAGA und Historie des Papiers

Intention der LAGA

 teerhaltiger Straßenaufbruch mengenmäßig bedeutsamer mineralischer Massenabfall
(Abschätzung bundesweite Aufkommen aus den Erhebungen nach Umweltstatistikgesetz
mit jährlich rund 3,5 bis 4 Mio. Tonnen)

 Aufbereitung und Verwertung von diesem Straßenaufbruch, unabhängig ob teerhaltig
oder nicht, kann einen wichtigen Beitrag zur Ressourcenschonung im Bauwesen und
speziell im Straßenbau leisten

 Schonung des vorhandenen Deponieraumes

 zurzeit Ausschleusung aufgrund der wassergefährdenden und kanzerogenen Eigen-
schaften des teerhaltigen Straßenaufbruchs aus dem Wirtschaftskreislauf

 seit 01.01.2018 keine Verwertung im Kaltmischverfahren (nur noch Verwertungsklasse A
der RuVA-StB 01) in Bundesfernstraßen (allgemeines Rundschreiben vom 11.11.2015
(ARS Nr. 16/2015) - Regelungen zur Verwertung von teer-/pechhaltigem Straßenaufbruch
bei Bundesfernstraßen) - nach Einführung der ASR 16/2015 wird teerhaltiger
Straßenaufbruch zunehmend in die Niederlande exportiert

 mit der ErsatzbaustoffV (01.08.2023) und der Regelung § 7 Abs. 3 DepV (ab 01.01.2024)
Veränderung weiterer Rahmenbedingungen, dadurch Änderung der verfügbaren
Entsorgungswege, neue Herausforderungen für die Bau- und Entsorgungswirtschaft

 Hauptziel - Unterstützung des Vorrangs der thermischen Behandlung
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Historie des Papiers

 LAGA-Beschluss (116. Sitzung 10.03.2021) - Einrichtung Ad-hoc-Ausschuss

 Erarbeitung Vollzugsempfehlung zur ordnungsgemäßen Entsorgung von teerhaltigem 
Straßenaufbruch, insb. zur Umsetzung des Verwertungsvorranges, sowie Grundlagen für 
die Ausgestaltung weitergehender rechtlicher Regelungen zur Verwertung

 schnell wurde klar - es gibt bereits bestehende rechtliche  Regelungen

 daher Erstellung eines Grundsatzpapieres und zusätzlich Erstellung eines 
Strategiepapieres

 Strategiepapier: gute Zusammenfassung der Herausforderungen sowie des 
notwendigen Handlungsbedarfes, um dem Ressourcenschutz durch Wiederverwendung 
Rechnung zu tragen

 Behandlung der beiden Papiere im ATA (Anfang 2024)

 ATA-Beschluss - Prüfung durch den ARA

 ARA (Februar 2024) sah in einigen Punkten Überarbeitungsbedarf – Anpassung erfolgt

 Grundsatzpapier: Umlaufbeschluss (ATA + UMK), Veröffentlichung 08.2024 LAGA-
Homepage

 Strategiepapier: Zustimmung im ATA am 23./24.09.2024?

1. Intention der LAGA und Historie des Papiers
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2. Materialeigenschaften, Charakterisierung, Analytik,
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Materialeigenschaften, Charakterisierung, Analytik

 Erläuterung zum Schadstoffpotenzial  

 Hinweise zum Vorgehen bei Vorerkundungen (vorhandene Bauakten, Aussehen, Geruch, 
Schnelltest)

 Probenahme und Analytik (Erläuterungen zur qualitativen Untersuchung)

geltender Rechtsrahmen

 im Einzelnen wurden über die grundsätzlichen Ausführungen zum KrWG 
 die abfallrechtliche Einstufung
 die Nachweisführung, Transport und Verbringung
 das Ende der Abfalleigenschaft
 die Verwertung mineralischer Abfälle nach der ErsatzbaustoffV
 die Entsorgung auf Deponien sowie
 die Regelungen des Straßenbaus

betrachtet.

 Belange anderer Rechtsbereiche wurden nicht abschließend behandelt

2. Materialeigenschaften, Charakterisierung, Analytik, 

geltender Rechtsrahmen
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 größte Teil entfällt auf die Abfallart 17 03 01* bei 
Baumaßnahmen der öffentlich-rechtlichen 
Straßenbaulastträger

 Einstufung als gefährlicher Abfall in Abhängigkeit 
des PAK-Gehaltes ist nicht einheitlich geregelt 
(PAK16-Spannweite reicht von 25 mg/kg bis 
1.000 mg/kg)

 diese unterschiedlichen Bewertungsmaßstäbe 
führen zu Stoffstromverschiebungen zwischen 
den Ländern

 dadurch durch weitergehende analytische 
Untersuchungen eine Neudeklaration der 
primären Deklaration „gefährlicher Abfall“ als 
„nicht gefährlich“

3. Länderspezifische abfallrechtliche Einstufung und Mengenaufkommen
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bundesweiter Input in Abfallentsorgungsanlagen Entsorgung auf Deponien in Deutschland Export

 2015-2019 - bundesweiter Input, Entsorgung und Export von teerhaltigem 
Straßenaufbruch (AVV 17 03 01*) in Abfallentsorgungsanlage, Input ca. 3,9 Mio. Tonnen 
jährlich, Tendenz steigend (Abfrage beim Statistischen Bundesamt)

 auch Abfrage zum Input in Abfallentsorgungsanlagen gegenüber der Entsorgung auf 
Deponien von teerhaltigem Straßenaufbruch (AVV 17 03 01*) im Jahr 2019 nach Ländern 
aufgeschlüsselt  - sehr unterschiedliches Bild (z. B. etwas mehr als 2/3 der auf den 
Deponien entsorgten Mengen entfiel im Jahr 2019 auf die Länder NRW, Ni, RP)

3. Länderspezifische abfallrechtliche Einstufung und Mengenaufkommen
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 verlässliche Aussagen zu den Mengen, die als verwertbares Potential für thermische 
Behandlungsanlagen verfügbar wären, zurzeit nur für die auf Deponien entsorgten Mengen  
möglich

 durch mehrfache Mengenerfassungen (z. B. Abfall der von einer Behandlungsanlage in 
eine andere transportiert wurde (eventuell auch außerhalb des Bundeslandes)) ist es 
wahrscheinlich, dass das tatsächliche Aufkommen an teerhaltigem Straßenaufbruch 
geringer ist

 Teil anfallender Mengen wird zunächst in Aufbereitungsanlagen, Umschlag- und 
Lageranlagen o. Asphaltmischwerken angeliefert und anschließend entsorgt, daher keine 
Gleichsetzung des Inputs der Abfallentsorgungsanlagen mit dem Mengenaufkommen

 Abfallentsorgungsanlagen treten als sogenannte Sekundärerzeuger auf, diese 
Doppelerfassung von Teilmengen wird in den von Destatis veröffentlichten Statistiken nicht 
separat ausgewiesen

 zumindest zeigen die Daten, Deponierung ist der Hauptentsorgungsweg für teerhaltigen 
Straßenaufbruch sowie

 dass die abgelagerten Mengen auf Deponien in den letzten Jahren stetig angewachsen 
sind

Wie belastbar sind diese Zahlen überhaupt?

3. Länderspezifische abfallrechtliche Einstufung und Mengenaufkommen
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Quelle: Sofern nicht separat angegeben, sind alle Auszüge (Text und Bild) aus dem „Grundsätze zum Umgang mit teerhaltigem Straßenaufbruch“ 
Stand 21.05.2024 der LAGA-AG pechhaltiger Straßenaufbruch
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 Maßnahmen zur Stoffstromlenkung sowie zu deren Umsetzung wurden aus 
abfallwirtschaftlicher Sicht sowie innerhalb des geltenden regulatorischen Rahmens 
betrachtet
 Kriterien zur Bewertung des Verwertungsweges (Emissionen, Ressourcenschonung, 

einzusetzende oder zu gewinnende Energie, Schadstoffanreicherung) 
 Umsetzung der Vorgaben gemäß DepV § 7 Abs. 3 (ab 01.01.2024)
 Anpassung der Abfallwirtschaftspläne und - konzepte
 Aspekte für die Ausschreibung und Vergabe hauptsächlich öffentlich-rechtlicher 

Bauträger (Vorgabe Entsorgungsweg, Bonus, etc.)
 Möglichkeit von Fördermaßnahmen des Bundes und der Länder (Unterstützung der 

Errichtung einer Infrastruktur für den Umschlag- und Transport zu thermischen 
Behandlungsanlagen und Einrichtung von Langzeitlagern)

Die zielgerichtete Umsetzung dieser Punkte soll dazu beitragen, die Errichtung von 
geeigneten Behandlungsanlagen zu fördern und die Entsorgung auf Deponien sowie die 
sonstigen Verwertungsmaßnahmen ohne Schadstoffzerstörung schrittweise zu 
reduzieren. 
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Quelle: Sofern nicht separat angegeben, sind alle Auszüge (Text und Bild) aus dem „Grundsätze zum Umgang mit teerhaltigem Straßenaufbruch“ 
Stand 21.05.2024 der LAGA-AG pechhaltiger Straßenaufbruch
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 Thermische Behandlung mit Rückgewinnung der Gesteinskörnung entweder durch eine 
direkte Oxidation der organischen Verunreinigungen, Bindemittel und/oder Kontaminanten 
oder eine Vergasung dieser Stoffe bei erhöhten Temperaturen und unterschiedlichen 
atmosphärischen Bedingungen sowie eine Nachverbrennung der so entstandenen Dämpfe 
und Gase mit dem Ziel die enthaltene Gesteinskörnung in ihrer ursprünglichen Form 
zurückzugewinnen 
 Bestehende Verfahren in den Niederlanden
 in Planung befindliche Verfahren – in Deutschland gab es zum damaligen Zeitpunkt 

zwar Planungen, aber noch nicht so konkret wie heute
 Forschungsvorhaben - z. B. Niedertemperaturverfahren

 Zementklinkerherstellung – ausschließlich Zementwerk Rüdersdorf, wird in die zirkulierende 
Wirbelschicht nach entsprechender Aufbereitung gegeben

 Verwendung von Deponieersatzbaustoff

 weitere Verwertungsverfahren – z. B. Verwertungsklasse A der RuVA-StB 01, als Stützkorn 
für Versatzmaterial unter Tage
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Quelle: Sofern nicht separat angegeben, sind alle Auszüge (Text und Bild) aus dem „Grundsätze zum Umgang mit teerhaltigem Straßenaufbruch“ 
Stand 21.05.2024 der LAGA-AG pechhaltiger Straßenaufbruch
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Anforderungen an das thermisch behandelte Material

Ziel ist die dauerhafte Zerstörung der organischen Schadstoffe und die Rückführung der 
mineralischen Gesteinskörnungen in den Stoffkreislauf, dies aber unter Berücksichtigung der 
Anforderungen je nach späteren Einsatzzweck an das thermisch behandelte Material, dass 
betrifft:

 die Art der thermischen Behandlungsverfahren (Einfluss auf die Qualität der 
Gesteinskörnung), 

 die umweltfachlichen und bautechnischen Anforderungen sowie
 Berücksichtigung entsprechender Anforderungen beim eventuellen Einsatz als 

Bauprodukt.

Anforderungen an die Infrastruktur

 Voraussetzung für wirtschaftlichen Betrieb einer thermischen Behandlungsanlage ist eine 
planbare, möglichst kontinuierliche Auslastung über den gesamten 
Abschreibungszeitraum

 Vorhandensein einer geeigneten Infrastruktur, mittels derer die Zulieferung von 
regionalen Anfallstellen und der Zwischenlagerung bewerkstelligt werden kann, wie
 Umschlaganlagen mit zeitweiliger Lagerung
 Langzeitlager sowie 
 Nutzung von Synergien mit bereits bestehenden Anlagen.
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mit freundlicher Unterstützung von IVH (https://www.ria-h.de)

In Deutschland werden zurzeit mehrere Anlagenprojekte zur thermischen Behandlung von 
teerhaltigem Straßenaufbruch vorangetrieben

 BW zwei Anlagen (Projekt VESTA - Fa. Fischer Weilheim GmbH, Projekt NovoRock -
Fa. Strabag und Kleinknecht)

 NRW (Eurovia/Frauenhofer - Demonstrationsanlage)
 NI eine Anlage

Niedersachsen:

 am 08.04.2024 Genehmigungsantrag für eine Anlage zur thermischen Behandlung von 
teerhaltigem Straßenaufbruch von der Industriepark und Verwertungszentrum Harz GmbH 
(IVH) in Zusammenarbeit mit der Umweltdienste Kedenburg GmbH gestellt

 Anlage am Standort Bad Harzburg, beantragte Jahreskapazität von 135.000 Tonnen 

 beantragtes Projekt trägt den Namen „Rohstoffrückgewinnung durch innovative 
Asphaltaufbereitung im Harz“ (kurz „RiA.H“)

 Zweck der Anlage schadlose Entfernung der PAK aus regionalem Straßenaufbruch sowie 
die Rückgewinnung der ursprünglichen mineralischen Rohstoffkomponenten zur 
Wiederverwendung

https://www.euwid-recycling.de/news/wirtschaft/bund-foerdert-ivh-pilotanlage-fuer-teerhaltigen-strassenaufbruch-200924/
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Verfahrensschema

mit freundlicher Unterstützung von IVH
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mit freundlicher Unterstützung von IVH

 patentiertes Verfahren der Firma Eisenmann Environmental Technology (BW)

 von der Bettels-Gruppe gemeinsam mit dem Patentinhaber in mehreren Studien sowie 
(großtechnischen) Versuchen entwickelt und Anpassung an die Bedingungen vor Ort 
(Folie nächste Seite – Förderung) 

 thermische Behandlung des teerhaltigen Straßenaufbruchs bei 600°C

 PAK-Schadstoffe und Bindemittel werden im teerhaltigen Asphalt ausgetrieben und 
exotherm oxidiert

 die regenerierten, von Schadstoff und Organik befreiten mineralischen Grundstoffe 
werden klassiert, qualitätsüberwacht, um als wiederverwendungsfähige 
Gesteinszuschlagstoffe in Baustoffen wie Asphaltmischgut oder Beton erneut ihren 
hochwertigen Einsatz finden

 die niedersächsische Unternehmensgruppe Bettels plant weitere Anlagenprojekte und 
ist mit potenziellen Partnern im Gespräch, um das Verfahrenskonzept „RiA“ auch an 
anderen Standorten zu realisieren, auch in anderen Bundesländern
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Förderung

des Projektes in 

Niedersachsen durch 

https://www.bmuv.de/pressemitteilung/bmuv-foerdert-innovative-rohstoffrueckgewinnung-aus-schadstoffhaltigem-strassenaufbruch

https://www.goslarsche.de/lokales/ria-anlage-strassenaufbruch-harlingerode-foerderung-umweltinnovationsprogramm-603824.html

https://www.umweltinnovationsprogramm.de/projekte
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Schweiz - Studie

6. Beispiele

https://www.bafu.admin.ch
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 ähnliches Papier wie das der LAGA, nur sehr viel umfangreicher und detaillierter

 rechtlicher Rahmen in der Schweiz

 Blick in die europäischen Nachbarländer, uneinheitliches Bild (wie in Deutschland)

 Stand der Technik – Behandlungsanlagen

 Rentabilität der thermischen Verwertung

 Zukunftsszenarien für die Bewirtschaftung und Behandlung von Ausbauasphalt in der 
Schweiz 

6. Beispiele

Schweiz - Studie
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6. Beispiele

Schweiz - Studie
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Fazit und zukünftige Herausforderungen 

 teerhaltiger Straßenaufbruch mengenmäßig bedeutsamer mineralischer Massenabfall

 Aufbereitung und Verwertung, unabhängig ob teerhaltig oder nicht, kann einen wichtigen
Beitrag zur Ressourcenschonung im Bauwesen leisten

 Unterstützung des Vorrangs und des Aufbaus von Kapazitäten der thermischen Behandlung
mit dauerhafter Zerstörung der Schadstoffe

 Schonung des vorhandenen Deponieraumes (zurzeit nur Ausschleusung aufgrund der
wassergefährdenden und kanzerogenen Eigenschaften des teerhaltigen Straßenaufbruchs
aus dem Wirtschaftskreislauf)

 Betrachtung gesamten Lebenszyklus des Abfalls (z. B. Emissionen, Ressourcenschonung, 
einzusetzende oder zu gewinnende Energie, Schadstoffanreicherung)

 Konsequente Anwendung der Regelung des § 7 Abs. 3 DepV

 weitere Konkretisierungen in bestehenden Gesetzen / Verordnungen und sonstigen 
Regelwerken, wie den thermischen Behandlungsverfahren den Vorrang geben
(z. B. Planung auf Bundesebene Anpassung 4. BImSchV – Vorschlag von Niedersachsen 
Aufnahme neuer Anlagentypen (evtl. thermische Behandlung teehaltigem 
Straßenaufbruch?)

 Vereinheitlichung der Einstufung Abgrenzung gefährlich / nicht gefährlich

6. Zusammenfassung 
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Fazit und zukünftige Herausforderungen 

 Steuerung über verschiedene Aspekte bei der Ausschreibung und Vergabe, Vorgabe von 
wertenden Zuschlagskriterien, Vorrang bestimmter Verfahren, Vorgabe der Einbaustoffe

 in den nächsten Jahren erhebliche Anstrengungen in den Ausbau der erforderlichen 
Infrastruktur z. B. an thermischen Behandlungsanlagen sowie den dazugehörigen 
Umschlaganlagen nötig sein

 weitere Fördermaßnahmen des Bundes und der Länder zu den bereits erfolgten 
Förderungen

6. Zusammenfassung 

Viel „Für“ und „Wieder“

aber 

Handlungsbedarf besteht
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Weitere Fragen?


